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§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG

VSt aus erhaltenen Lieferungen oder  
sonstigen Leistungen sowie Anzahlungen

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG

VSt aus entstandener Einfuhrumsatz-
steuer

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG

VSt aus geschuldeter Umsatzsteuer  
für innergemeinschaftliche Erwerbe

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG

VSt aus geschuldeter Umsatzsteuer im 
Rahmen des Steuerschuldnerverfahrens

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG

VSt aus geschuldeter Umsatzsteuer  
bei Auslagerung aus dem Steuerlager

Vorsteuerabzug 
§ 15 UStG

§ 15 Abs. 1a UStG

kein Vorsteuerabzug für nicht abzugs-
fähige Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5 
und § 12 EStG

§ 15 Abs. 1b UStG

Beschränkung des VSt-Abzugs bei  
gemischt genutzten Grundstücken

§ 15 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 UStG

kein VSt-Abzug für Eingangsleistungen, 
die für steuerfreie Ausgangsleistungen 
oder Ausgangsleistungen verwendet, 
die im Inland steuerfrei wären  

§ 15 Abs. 3 UStG

Ausnahmen vom Abzugsverbot  
nach § 15 Abs. 2 UStG

§ 15 Abs. 4a UStG

Sonderregelung für Fahrzeuglieferer

§ 15 Abs. 4b UStG

Sonderregelung für Drittlandsunter-
nehmer 

§ 15 Abs. 5 UStG

Vereinfachungsregelungen für Klein-
betragsrechnungen und Fahrausweise 
(§ 35 UStDV) sowie Erleichterungen für 
Hilfsgeschäfte (§ 43 UStDV)  

Vorsteuerabzug 
§ 15 UStG 

Besonderheiten


